
   

11. Tagung der II. Landessynode                                                                  Drucksachen-Nr. 10.3/1 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
vom 19. bis 20. November 2020 in Erfurt 
 
 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Bischofswahlgesetzes, Dezernentenwahlgesetzes  
und Pfarrstellengesetzes 

Vom ## 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat aufgrund Artikel 55 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 2 und Artikel 80 Absatz 1 der Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Kirchen-
verfassung EKM – KVerfEKM) vom 5. Juli 2008 (ABl. S. 183), geändert durch Kirchengesetz vom 24. No-
vember 2018 (ABl. S. 206), das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Bischofswahlgesetzes 

§ 10 Absatz 2 des Kirchengesetzes über die Wahl des Landesbischofs und der Regionalbischöfe der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Bischofswahlgesetz – BischofsWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. August 2013 (ABl. S. 238), geändert durch Kirchengesetz vom 24. November 
2018 (ABl. S. 206) wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Der Dienst des Landesbischofs endet mit Ablauf der Amtszeit, sofern er nicht für eine weite-
re Amtszeit gewählt wird. Er endet auch mit Erreichen der für Pfarrer geltenden gesetzlichen Al-
tersgrenze. Endet die Amtszeit bis zu fünf Jahren vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze, 
kann die Landessynode auf Antrag des Bischofswahlausschusses mit Zustimmung des Lan-
desbischofs die Amtszeit einmalig um bis zu fünf Jahre verlängern. Die Landessynode kann auf 
Antrag des Landesbischofs beschließen, das Dienstende bis zu drei Jahre über die gesetzliche 
Altersgrenze hinauszuschieben, wobei das Ende der regulären Amtszeit nicht überschritten 
werden darf.“ 

Artikel 2 
Änderung des Dezernentenwahlgesetzes 

§ 9 Absatz 2 des Kirchengesetzes über die Wahl des Präsidenten und der Dezernenten des Landeskir-
chenamtes und des Leiters des Diakonischen Werkes Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e. V. 
(Dezernentenwahlgesetz - DezWG) vom 19. März 2011 (ABl. S. 100), zuletzt geändert durch Kirchen-
gesetz vom 30. November 2019 (ABl. 2020 S. 10), wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Der Dienst endet mit Ablauf der Amtszeit, sofern der Betroffene nicht für eine weitere Amts-
zeit gewählt wird. Er endet auch mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Endet die Amts-
zeit bis zu fünf Jahre vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze, kann die Landessynode auf 
Antrag des Nominierungsausschusses mit Zustimmung des Betroffenen die Amtszeit einmalig 
um bis zu fünf Jahre verlängern. Die Landessynode kann auf Antrag des Betroffenen beschlie-
ßen, das Dienstende bis zu drei Jahre über die gesetzliche Altersgrenze hinauszuschieben, 
wobei das Ende der regulären Amtszeit nicht überschritten werden darf. In den Fällen des Hin-
ausschiebens des Dienstendes und der Verlängerung der Amtszeit des Leiters des Diakoni-
schen Werkes ist das Einvernehmen mit der Evangelischen Landeskirche Anhalts und das Be-
nehmen mit dem Diakonischen Rat und der Diakonischen Konferenz herzustellen.“ 
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Artikel 3 
Änderung des Pfarrstellengesetzes 

Das Kirchengesetz über die Errichtung und Besetzung von Pfarrstellen in der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland (Pfarrstellengesetz – PfStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 
2017 (ABl. S. 2) wird wie folgt geändert: 

 1. § 28 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Der Dienst des Superintendenten endet mit Ablauf der Amtszeit, sofern er nicht für eine 
weitere Amtszeit gewählt wird. Er endet auch mit Erreichen der für Pfarrer geltenden gesetzli-
chen Altersgrenze. Endet die Amtszeit bis zu fünf Jahren vor Erreichen der gesetzlichen Alters-
grenze, kann die Kreissynode auf Antrag des Nominierungsausschusses mit Zustimmung des 
Superintendenten die Amtszeit einmalig um bis zu fünf Jahre verlängern. Die Kreissynode kann 
auf Antrag des Superintendenten beschließen, das Dienstende bis zu drei Jahre über die ge-
setzliche Altersgrenze hinauszuschieben, wobei das Ende der regulären Amtszeit nicht über-
schritten werden darf.“ 

 2. § 38 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „Die Wahl, die Wiederwahl, die Verlängerung des Dienstes sowie das Hinausschieben des 
Dienstendes bedürfen der Bestätigung durch den Landeskirchenrat.“ 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

 

Erfurt, den ##. November 2020 
(1131-01, 1160-01, 4441-02) 
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